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§ 4 Bgld. VAG Volksabstimmung auf
Grund eines Antrages

Bgld. VAG - Burgenlandisches Volksabstimmungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2024

(1) Mindestens 12 000 zum Landtag wahlberechtigte Blurgerinnen und Blrger kénnen bei der Landesregierung die
Durchfuihrung einer Volksabstimmung beantragen. Jede dieser Personen (Antragstellerin oder Antragsteller) muf3 in
der Landes-Wahlerevidenz (8 2 des Burgenlandischen Wahlerevidenz-Gesetzes, LGBI. Nr. 5/1996) einer Gemeinde des
Landes Burgenland eingetragen und zum Landtag wahlberechtigt sein.

(2) Der Antrag hat zu enthalten:

a) die Bezeichnung des Gesetzesbeschlusses, Uber den die Durchfihrung einer Volksabstimmung beantragt wird;

b) die Bezeichnung einer zur Vertretung der Antragstellerinnen und Antragsteller bevollmachtigten Person unter
Angabe des Familien- und Vornamens, Geburtsdatums und der Wohnadresse.

(3) Die bevollméchtigte Person muf3 in der Landes-Wahlerevidenz einer Gemeinde des Landes eingetragen und zum
Landtag wahlberechtigt sein. Hat die bevollmachtigte Person den Antrag nicht unterzeichnet, so ist diesem eine
Bestatigung der zur Fihrung der Landes-Wahlerevidenz berufenen Gemeinde anzuschlieBen, daR sie in der Landes-
Wahlerevidenz eingetragen und zum Landtag wahlberechtigt ist. Bei Verhinderung wird die bevollméachtigte Person
durch ihre Stellvertreterin oder ihren Stellvertreter vertreten. Die Reihenfolge der Stellvertretung entspricht der
Reihenfolge der Eintragung in den Antragslisten.

(4) Wenn Antrage auf Durchfiihrung einer Volksabstimmung Uber denselben GesetzesbeschluR unabhangig
voneinander von verschiedenen Burgerinnen und Buirgern eingebracht werden, sind die Unterschriften samtlicher
Antrage zusammenzuzahlen.

In Kraft seit 27.07.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_vag/paragraf/2
file:///

	§ 4 Bgld. VAG Volksabstimmung auf Grund eines Antrages
	Bgld. VAG - Burgenländisches Volksabstimmungsgesetz


